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Betr. : Bootsführ..::,rauBbi1dung im FenerwehrdienGt 

Eine gesetzliche Regelung, die zwingend vorschreibt, daß Mehrzweck

boote und Rettungsboote der I:'Gue1:'\•.'!c,h:c nur von Ho0Ltofü:1.c::'c,r~1 s12f:2:,.!,,·e 

werden dürfen, die übe:c (Ünen be~:,ondc,ren ßer eclltigunsr z,chwei :o \ie '. 

fü9en, besteht für Fah:czeus:e untc:c 15 t Wds~>.:::rverd.:ri:ir<f; :; n:i.chL„ 

Im Interesse der .Sicherheit der Feuenr,;:,hrleute und cle:r Effc~ktiv:'Ltät: 

des Einsatzes halten wir es jedoch ftir notwendig, daß von dem i11frag 

kommenden Personenkreis der. "Berecht:igung·s::,chein für das Führen ,/(111 

Motorbooten der Feuerwehr auf BinnenncJij_f:Ec:1.hrt-s straß2n" ert•rorJ::,( :, · .. 1Lr r}. 

l) i~n.; tr ;1l'mi: ,!,:r i:.~,{-;.~il•.1n1~en: J '.1 <:-rr,; 1 lYt1.f, Ltu:\ C,:!>t'.\:tf,rb1Jf\:, ~ 5,:!-,;l]i•c, :·::d~ ;- ::-1 ; 'tüt;::.u,; Spfii,1.::i1t_";b:;·:~~ 

Co~ Vet,: .... ,~:;-~ung.;- end Kat;;,s~~•:;", . .,,:;SU:!\ .. lvdwigH-tt,~G~~ II 

[JtcnstrXu11te U~s f<der:1tt•.!i lMi- - \'(-rfrfr~t;1;.:if,;E-1,.i::.tcn - Ur,1ba\.h 11. 



- 2 -

Dies gilt auch für das Führen aller maschinell angetriebenen Boote 

auf der Nal1e und allen anderen Gewässern einschließlich der Bagger

seen. 

Mit unserem Schreiben vom 14. Mai 1985 (Az.: 381/814 - 02/56) wurde 

der Ausbildungsplan filr Bootsführer von Rettungsbooten und Mehrzweck

booten der Feuerwehren des Landes ~heinland-Pfalz in Kraft gesetzt. 

Bootsführer, die bisher noch keine Ausbildung nachweisen können, mtis-

sen diese innerhalb von dre.i <Jahren nachholen, hbschluß dieser l-\US·· 

bj_J.dung muß dann die PrüftmcJ an der Lctndesfeuerwehrschulf: Rbeinli:rnd-- · 

Pfalz zum Erwerb des BerechtigungsschEdnes zum Führen von Mot.orbootEiri. 

de.r Feuerwehr auf BJnnen.s.chiffa.hrtsstraßen sein. 

Feuerwehrleute, die ctn der l',atastrophenschutzschulc des Landes Rhein· 

J.and·~Pfalz in Bursr an einem Lehrgang 11 Bootsführer und -·maschinist:c,n.'' 

tei.lgenomiaen haben und denen ein 'l'eilnehmerna.chweis ausgestellt vmr 

können nuch we:i .. tc.1:--hin ohne zuc.0,ätzliche Prüfung Bootsführer sein. 

Sportbootführcr:::;cbcd.!1e, die vorn Deutschen Segler· .. Verband odc.::~~ voin 

Deutschen Motory22cd1tvorband vor dc~m 1 11, Ma.i 1985 a.usgestel1t 0 ... : 

gelten ebenfalls unverändert weiter. Allerdings muß sichergostel] 

sein, daß die im Ausbildungsplan unter Ziffer 7 aufgeführte fet1sr-

Übungs- nnd IUnsatzpra.xis gesichert ist. 

Der an der Landesfeuerweh:r:schu1e erworbene "Bercchtigungsschc1in für~ 

das Führen von Vi.oto:cbooten de:r Feuerwehr n.uf Binn1crnsc:hiffahrts~-;trt,,-,,:, '' 

berechtigt auch zum Führen von entsprechenden privaten s, rtJ_-.ooi:E::·,, 

Da dieser Führerschein spatestens beim Aussbheidon aus (cro aktive~ 

Feuerwehrdienst zurückgegeben werden muß, kann der Inhaber, wenn er 

weiter Sportboot fahren will, den FührerschHin bei den o. a. Verb<'1n-· 

den umschreiben lassen. 




